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 Veröffentlicht am 21.07.1948

Norm

1.ABGBTeilNov §16 Abs2

Rechtssatz

Die zuerkannte Alimentationserhöhung gebührt von dem Zeitpunkt an, da der Anspruch auf Erhöhung des Unterhalts

beim Vormundschaftsgerichte geltend gemacht wurde; der Zeitpunkt, in dem der Kindesvater von dem Antrag

Kenntnis erlangte, ist rechtlich bedeutungslos; desgleichen der Zeitpunkt, in dem von Kindesvater außergerichtlich

eine Erhöhung begehrt worden ist.
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